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Der allgemeine Preisindex Bildung weist einen extre-
men Sprung im April 2007 auf, der durch die Einfüh-
rung von Studiengebühren in fünf Bundesländern 
(Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,  
Baden-Württemberg und Bayern) verursacht wurde. 
Die beiden Teilindizes „Kinderbetreuung“ und „Nach-
hilfe“ zeigen dagegen eine normale Preisentwicklung 
(Grafik 3.2). Daraus folgt, dass ein Preisindex für Bil-
dung, der auch Ausgaben für Studiengebühren ent-
hält, ungeeignet ist, um den Teilbedarf Bildung im Kin-
derregelsatz von 2003 auf Juli 2008 hochzurechnen. 
In diesem Falle wurde nicht der Preisindex für „(10) Bil-
dung“ genutzt, sondern die Teilindizes „Kinderbetreu-
ung“ und „Nachhilfe“ um den Bereich auf das Preis-
niveau Juli 2008 anzupassen (Tabelle 3.4). 271

27	  Im April 2007 führte die Einführung der Studiengebühr in fünf 
Bundesländern (Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Bayern) zu einer Preiserhöhung im Bildungswesen 
von 28,5 % gegenüber April 2006 bzw. + 25,1 % gegenüber Mai 2007. 
Die Jahresteuerungsrate erhöht sich allein dadurch um 0,2 %-Punkte. 
Vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 16.05.2007, Internet www.
destatis.de

Wie sich aus Grafik 3.1 (s. Seite 30) ergibt, unterschei-
det sich die Indexentwicklung von Strom sehr deutlich 
von den durchschnittlichen Verbrauchsausgaben: ent-
sprechend wurde für den Bereich „(04) Wohnen“ die 
Preisentwicklung für „Strom“ und die Preisentwicklung 
für „Erzeugnisse und Dienstleistungen für die Instand-
haltung der Wohnung“ gesondert herangezogen, um 
den Bereich „(04) Wohnen“ zu bestimmen. Das andere 
Beispiel ist der Bereich „(10) Bildungswesen“. Hierzu ist 
in Grafik 3.2 die Entwicklung des allgemeinen Preisin-
dexes für Bildung sowie die beiden Teilindizes Kinder-
betreuung und Nachhilfe zwischen 2003 und Juli 2008 
dargestellt. 

Grafik 3.2: 
Entwicklung des Preisindexes für Bildung mit den beiden 
Teilindizes Kinderbetreuung und Nachhilfe. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, s. Fußnote 27, eigene Berechnungen.
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Tabelle 3.4: 	
Jahresdurchschnittliche Preisindizes der 12 Teilindizes 
mit Teilindizes in den Bereichen (04) Wohnen und (10) 
Bildungswesen. Daten bezogen auf 2003 = 100. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen.

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

EVS 2003 
Jahres-
durch-
schnitt

Januar 
2005 Juli 2006 Juli 2007 Juli 2008

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 100,0 99,5 101,8 104,8 112,6

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 100,0 114,6 118,4 123,2 126,1

03 Bekleidung, Schuhe 100,0 97,0 94,5 95,8 94,9

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung  

Erzeugnisse und Dienstleistungen 
für die Instandhaltung der Wohnung 100,0 102,8 107,7 109,5 114,1

Strom 100,0 107,5 112,9 120,6 128,8

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 100,0 99,6 99,1 100,5 101,8

06 Gesundheitspflege 100,0 121,2 121,8 123,1 125,4

07 Verkehr 100,0 103,1 112,1 115,0 121,7

08 Nachrichtenübermittlung 100,0 98,8 93,3 92,2 89,2

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 100,0 97,3 98,9 99,4 99,4

10 Bildungswesen  

Kinderbetreuung 100,0 104,3 105,9 109,5 108,6

Nachhilfeunterricht und 
Kursgebühren 100,0 101,0 102,4 103,8 105,6

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 100,0 99,7 104,9 107,9 110,1

12 Andere Waren und Dienstleistungen 100,0 102,0 103,3 105,9 108,3
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Mit den geschilderten Differenzierungen der Preis- 
indizes, wie das in Tabelle 3.4 dargestellt ist, können 
die EVS Daten aus dem Jahre 2003 (Tabelle 3.5) für 
spätere Zeitpunkte preisangepasst hochgerechnet 
werden.

Tabelle 3.5: 	
Zusammensetzung der Kinderregelsätze und des 
Erwachsenenregelsatzes des Paritätischen anhand der EVS 
2003. Alle Angaben in Euro.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

Regelsatzzusammensetzung EVS 2003

von 0 bis 
unter 18 
Jahre

von 0 bis 
unter 6 
Jahre

von 6 bis 
unter 14 
Jahre

von 14 bis 
unter 18 
Jahre

nachrichtlich: 
Erwachsene

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 84,09 68,26 80,41 117,14 113,63

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40

03 Bekleidung, Schuhe 36,52 34,15 40,13 33,72 35,31

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung

Erzeugnisse und Dienstleistungen 
für die Instandhaltung der 
Wohnung

2,21 2,31 1,49 0,69 3,23

Strom 7,59 5,43 7,68 10,58 23,42

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 16,06 13,05 17,09 19,48 26,78

06 Gesundheitspflege 11,25 10,11 11,71 13,95 14,66

07 Verkehr 20,77 9,98 21,82 22,45 41,70

08 Nachrichtenübermittlung 23,68 22,89 24,56 24,72 41,40

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur *) 56,78 56,61 68,48 54,98 42,41

10 Bildungswesen

Kinderbetreuung 14,66 20,13 13,04 0,88 0,00

Nachhilfeunterricht und 
Kursgebühren 3,27 1,64 5,35 4,60 2,64

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 11,70 7,21 13,69 18,67 12,78

12 Andere Waren und Dienstleistungen 10,09 10,22 7,93 10,96 26,05

Summe 298,67 262,00 313,38 332,81 404,41

Summe (gerundet) 299 262 313 333 403**)

*)
**)

mit Auffüllbeträgen
Rundungsabweichung: Regelsatzverordnung nimmt Prozent-Rundungen innerhalb der Abteilungen vor
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In Tabelle 3.6 finden sich die Ergebnisse für Juli 2008. 

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

Regelsatzzusammensetzung Juli 2008

von 0 bis 
unter 18 

Jahre

von 0 bis 
unter 6 

Jahre

von 6 bis 
unter 14 

Jahre

von 14 bis 
unter 18 

Jahre

nachrichtlich: 
Erwachsene

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 94,68 76,85 90,54 131,89 127,94

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 0,00 0,00 0,00 0,00 25,72

03 Bekleidung, Schuhe 34,67 32,42 38,10 32,01 33,52

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung          

Erzeugnisse und Dienstleistungen für 
die Instandhaltung der Wohnung 2,52 2,64 1,70 0,79 3,57

Strom 9,78 7,00 9,90 13,63 29,30

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 16,35 13,28 17,40 19,82 27,40

06 Gesundheitspflege 14,11 12,68 14,69 17,50 18,38

07 Verkehr 25,27 12,14 26,55 27,32 50,40

08 Nachrichtenübermittlung 21,12 20,42 21,91 22,05 36,93

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur *) 56,44 56,27 68,07 54,65 41,81

10 Bildungswesen          

Kinderbetreuung 15,92 21,86 14,16 0,96 0,00

Nachhilfeunterricht und Kursgebühren 3,45 1,74 5,65 4,85 2,80

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 12,88 7,93 15,07 20,55 13,98

12 Andere Waren und Dienstleistungen 10,92 11,07 8,58 11,87 28,16

Summe 318,11 276,30 332,30 357,88 439,91

Summe (gerundet) 318 276 332 358 440

*) mit Auffüllbeträgen

Tabelle 3.6: 	
Zusammensetzung der Kinderregelsätze und des Erwach-
senenregelsatzes des Paritätischen; die Daten wurden an-
hand der Preisindizes aus Tabelle 3.4 und der Zusammen-
setzung der Kinderregelsätze (EVS 2003) in Tabelle 3.5 auf 
Juli 2008 hochgerechnet. Alle Angaben in Euro.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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Der genaue Verlauf der Indexentwicklung für die Kin-
derregelsätze sind in Grafik 3.3 zu beobachten. Dabei 
zeigt sich, dass die Preisindexentwicklung der Kinder-
regelsätze für 0 bis unter 6, 6 bis unter 14 und 14 bis 
unter 18 Jahre deutlich unterschiedliche Niveaus auf-
weisen, wenn man die Jahre 2007 und 2008 zugrunde 
legt. 

Dies ergibt sich zum einen aus der doch deutlich un-
terschiedlichen Zusammensetzung der einzelnen Kin-
derregelsätze und der Tatsache, dass ab Anfang 2007 
viele Warengruppen sehr stark gestiegen sind: Dies 
zeigt sich beispielsweise in Tabelle 3.4 (s. Seite 35), 
wenn der Bereich „(01) Nahrungsmittel“ für die einzel-
nen Jahre zwischen 2003 und 2008 verglichen wird, 
gleichartiges gilt für den Bereich „(04) Wohnen“ oder 
auch „(06) Gesundheitspflege“ und für den gesamten 
Bereich „(07) Verkehr“. In der Konsequenz hat somit 
jeder einzelne Kinderregelsatz und auch der Erwach-
senenregelsatz gewissermaßen eine eigenständige 
Preisentwicklung, die sich in Kurven ausdrücken, die 
immer weiter auseinander laufen, wie das in Grafik 3.3 
ab Januar 2007 zu beobachten ist. 

Grafik 3.3:  
Verbraucherpreisindex und Indizes Kinderregelsätze für 
die Altersgruppen 0 bis unter 6, 6 bis unter 14 und 14 bis 
unter18 Jahre.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen.
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In Grafik 3.4 können die allgemeine Preisindexent-
wicklung mit einem zusammengefassten Index für 
den Kinderregelsatz (0 bis unter 18 Jahre) und die Inde-
xentwicklung für Erwachsene (Paritätischer Vorschlag) 
und mit der Regelsatzanpassung der Bundesregie-
rung verglichen werden. Diese hatte Anpassungen 
im Juli 2007 und im Juli 2008 vorgenommen. Dabei 
ist sofort ersichtlich, dass die Anpassung des Bundes 
höchst ungenügend ist und von der Preisentwicklung 
ab Anfang 2006 gewissermaßen „überrollt“ wird. An-
ders ausgedrückt: Ohne eine geeignete Preisanpas-
sung der aus EVS 2003 abgeleiteten Regelsätze ist es 
offensichtlich nicht möglich, einen bedarfsdeckenden 
Regelsatz zu bilden. 

Grafik 3.4:  
Zusammengefasster Kinderregelsatz (0 bis unter 18 
Jahre) mit der Indexentwicklung Erwachsene (Vorschlag 
Paritätischer) und der Regelsatzanpassung der 
Bundesregierung Juli 2007 und Juli 2008.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, s. Fußnote 24 und eigene 
Berechnungen.
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Alters-
einteilung

Paritätischer Vorschlag 2008 Bundesregierung

Regelsatz 
EVS 2003

Regelsatz 
Januar 2005

Regelsatz 
Juli 2006

Regelsatz 
Juli 2007

Regelsatz 
Juli 2008

Regelsatz 
2003 / 
Januar 
2005

Regel-
satz Juli 
2007

Regel-
satz Juli 
2008

unter 6 Jahre 262 263 265 270 276
  207          208    2116 bis unter 

14 Jahre 313 314 318 324 332

14 bis unter 
18 Jahre 333 334 339 346 358     276     278     281

Er wachsene 
(1. Person) 403 409 416 426 440      345     347     351

Die Entwicklung der bedarfsorientierten Kinderregel-
sätze und des Erwachsenenregelsatzes befindet sich in 
Tabelle 3.7. Dort sind auch die Regelsätze der Bundes-
regierung dargestellt. Dabei zeigt sich, dass die Paritä-
tischen Kinderregelsätze deutlich über den Ansätzen 
der Bundesregierung liegen, die die Kinderregelsätze 
als Prozentanteile vom Erwachsenenregelsatz ableitet 
(0 bis unter 14 Jahre: 60 Prozent; 14 bis unter 18 Jahre: 
80 Prozent). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, 
dass die Bundesregierung sehr viel mehr Abschläge 
bei der Regelsatzbildung vorgenommen hat als der 
Paritätische, zum anderen wirkt sich aber auch die un-
genügende Anpassung an die Preisentwicklung aus, 
wie das schon zuvor bei der Diskussion um Grafik 3.4 
geschildert wurde. 

Tabelle 3.7: 	
Entwicklung der Paritätischen Kinderregelsätze und des 
Erwachsenenregelsatzes im Vergleich mit den Regelsätzen 
der Bundesregierung gemäß SGB II und Regelsatzverord-
nung. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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Im Kapitel 3.4 wurde geschildert, wie sich der Kinder-
regelsatzvorschlag des Paritätischen im Einzelnen zu-
sammensetzt: Neben den Regelleistungen enthält er 
– der Logik und Systematik des amtlichen Regelsatzes 
folgend – noch Pauschalen für die Inanspruchnahme 
von Infrastrukturleistungen und besondere Einmallei-
stungen. Allerdings besitzen die Regelleistungen mit 
drei Vierteln bis vier Fünfteln der jeweiligen Regelsät-
ze den größten Anteil. Die Verhältnisse bezogen auf 
Juli 2008 finden sich in Tabelle 3.8.

Alters-
einteilung

Regelsatz 
insgesamt

- darunter
Regel-

leistungen

- darunter 
Infrastruktur-

leistungen

- darunter 
besonde-
re Einmal-
leistungen

unter 6 Jahre 276 217 37 22

6 bis unter 
14 Jahre 332 250 47 35

14 bis unter 18 
Jahre 358 290 31 37

Prozentuale Zusammensetzung Kinderregelsatz

unter 6 Jahre 100 % 79 % 13 % 8 %

6 bis unter
 14 Jahre 100 % 75 % 14 % 11 %

14 bis unter 18 
Jahre 100 % 81 % 9 % 10 %

Tabelle 3.8: 	
Unterteilung der Kinderregelsätze des Paritätischen in Euro 
und in Prozent, unterschieden werden Regelleistungen, In-
frastrukturleistungen und besonderen Einmalleistungen; 
die Daten wurden anhand der Preisentwicklung (Tabelle 
3.4, s. Seite 35) von 2003 auf Juli 2008 hochgerechnet. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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